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JETZT STARKMACHER*IN WERDEN 
 
Wir wollen auch weiterhin alle wichtigen verkehrspolitischen Themen intensiv begleiten und für 
gute Rahmenbedingungen für nachhaltige Mobilität in Leipzig kämpfen. Dafür brauchen wir 

Sie!  
 
Unterstützen Sie unsere Arbeit für nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung dauerhaft. Ihre 

regelmäßige Spende sichert unsere kontinuierliche Arbeit und gibt uns Planungssicherheit für 
langfristige Projekte und kurzfristige Aktionen gleichermaßen.  
 
weitere Informationen unter: www.oekoloewe.de/foerderspenderin-werden.html 
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Einleitung 

 

Der erste Leipziger Lärmschutzplan wurde 2013 beschlossen und hatte auch da schon eine lange Vorge-

schichte. Seit 2005 besteht die gesetzliche Pflicht, diese Pläne aufzustellen. Die 1. Fortschreibung des Lärm-

aktionsplans (LAP) wurde 2020 beschlossen. Jetzt im Juli 2021 erfolgt die Beteiligung zur 2. Fortschreibung, 

noch bevor alle wesentlichen Maßnahmen aus dem bereits bestehenden Lärmaktionsplan umgesetzt wor-

den sind. Laut Umsetzungsbericht wurden 77 Prozent der beschlossenen Maßnahmen aus dem LAP und 

der 1. Fortschreibung nicht bzw. noch nicht umgesetzt.  

 

Die Kernforderung in dieser Stellungnahme des Ökolöwen besteht daher darin, zumindest ALLE straßenver-

kehrsrechtlichen Maßnahmen (insb. Tempo 30) aus dem Lärmaktionsplan 2013 sowie aus der 1. Fort-

schreibung, ab sofort und bis spätestens Mitte 2022 umzusetzen. Es deutet sich an, dass wesentliche 

straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen (Anordnung Tempo 30) mit dieser Fortschreibung überschrieben 

und damit gelöscht werden sollen. Dies lehnen wir entschieden ab. In diesem Zusammenhang möchten wir 

darauf hinweisen, dass ein Modellprojekt zur Regelumkehr für Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen eine 

breite Mehrheit im Rat gefunden hat. Wir müssen jedoch dringend darauf hinweisen, dass die Durchfüh-

rung eines solchen Projekts angesichts der Konstellation im Bund mehr als unwahrscheinlich ist.  

 

Mit dem Lärmaktionsplan hat die Kommune bereits längst ein Instrument in der Hand, mit dem sie seit 

2005, spätestens jedoch seit 2013 an sämtlichen relevanten Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 hätte durch-

setzen können. Diese Möglichkeit wird durch die Verwaltungsspitze seit 2013 nicht genutzt. In diesem Zu-

sammenhang wirkt die mediale Außendarstellung über ein etwaiges Modellprojekt auf Bundesebene ver-

störend. Wir fordern Sie auf, geeignete Tempo-30-Strecken auf Hauptstraßen im Lärmaktionsplan konkret 

zu benennen und zu beschließen.  

 

In der vorliegenden 2. Fortschreibung sind über die straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen hinaus, im We-

sentlichen die Punkte aus dem bereits bestehenden LAP übertragen worden. Desweiteren ist ein Großteil 

der Maßnahmen nachrichtlich aus anderen Plänen übernommen (Luftreinhalteplan, Nahverkehrsplan, Mo-

bilitätsstrategie 2030). Zu diesen Punkten verweisen wir auf die detaillierten Stellungnahmen des Ökolöwen 

zum Luftreinhalteplan, zum Nahverkehrsplan und zum STEP Verkehr und öffentlicher Raum. Weiterhin ha-

ben wir mit dem Machsleiser-Handbuch eine Anleitung für die Auswahl konkreter Maßnahmen veröffent-

licht, mit denen eine strategische Lärmminderungsplanung implementiert werden kann. Wir empfehlen, die 

Auswahl einzelner Maßnahmen mit Hilfe des Handbuchs zu überprüfen.  

 

Die Stellungnahmen des Ökolöwen zum ersten Lärmaktionsplan aus 2011 und 2013 sowie das Positionspa-

pier zu der ersten Fortschreibung sind auch für diese zweite Planfortschreibung weiter zu berücksichtigen. 

 

Auf einige neue Punkte aus der zweiten Planfortschreibung gehen wir nachfolgend weiter ein. 

 

 

 

 

https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/stellungnahme-zum-luftreinhalteplan-2018.html?file=files/oekoloewe/Nachhaltige%20Mobilitaet%20%26%20Stadtentwicklung/Nachrichten/Stellungnahme%20zum%20Luftreinhalteplan/LRP%202018_Stellungnahme%20%C3%96kol%C3%B6we.pdf
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/nahverkehrsplan-leipzig-stellungnahme-oekoloewe.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/oekoloewen-fordern-stadtraete-zur-step-umsetzung-auf.html
https://www.oekoloewe.de/das-handbuch-laermminderung-fuer-kommunen.html
https://www.oekoloewe.de/laermaktionsplanung-und-laermschutzmassnahmen.html?file=files/oekoloewe/Nachhaltige%20Mobilitaet%20%26%20Stadtentwicklung/Projekte/Mach%27s%20leiser/Stellungnahme%20zum%20L%C3%A4rmaktionsplan%20der%20Stadt%20Leipzig_2011.pdf
https://www.oekoloewe.de/laermaktionsplanung-und-laermschutzmassnahmen.html?file=files/oekoloewe/Nachhaltige%20Mobilitaet%20%26%20Stadtentwicklung/Projekte/Mach%27s%20leiser/Stellungnahme%20zum%20L%C3%A4rmaktionsplan%20der%20Stadt%20Leipzig_2013.pdf
https://www.oekoloewe.de/laermaktionsplanung-und-laermschutzmassnahmen.html?file=files/oekoloewe/Nachhaltige%20Mobilitaet%20%26%20Stadtentwicklung/Projekte/Mach%27s%20leiser/L%C3%A4rmaktionsplan_Luftreinhalteplan_Positionspapier_2018.pdf
https://www.oekoloewe.de/laermaktionsplanung-und-laermschutzmassnahmen.html?file=files/oekoloewe/Nachhaltige%20Mobilitaet%20%26%20Stadtentwicklung/Projekte/Mach%27s%20leiser/L%C3%A4rmaktionsplan_Luftreinhalteplan_Positionspapier_2018.pdf
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Maßnahmen 2. Fortschreibung  

 

M 1 - Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen mit Priorität aus 
dem LAP 2018  
 

Hier wird auf Kapitel 6 Absatz 6 verwiesen. Die dort aufgeführten Maßnahmen sollen auch in der 
2. Fortschreibung weiter festgeschrieben werden. In Kapitel 6 Absatz 6 ist jedoch nur eine kleine 
Auswahl der noch ausstehenden Maßnahmen mit Priorität aus dem bestehenden LAP aufgeführt. 
  

o Dies lehnen wir ab. Es sind ALLE straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen aus dem beste-
henden LAP (siehe nachfolgende Auszüge) in dem Absatz explizit aufzuführen! Die Anord-
nung von Tempo 30 in diesen Straßenabschnitten ist explizit zu benennen und konkret fest-
zuschreiben. Die weiche Formulierung eines Prüfauftrags ist nicht akzeptabel. Die Maßnah-
men sind mit Beschluss der Fortschreibung des Lärmaktionsplans anzuordnen und verwal-
tungsintern durchzusetzen. Mit Beschluss des Lärmaktionsplans setzt die Gemeinde das 
BImschG direkt um. Die Kommunalverwaltung ist damit gegenüber der Straßenverkehrsbe-
hörde weisungsbefugt.  
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M 2 - Prüfung und Umsetzung der Lärmbrennpunkt-Maßnahmen 

  
In Maßnahme M 2 wird auf Anlage 6 Abs. 3 verwiesen. Dort ist eine Tabelle aufgeführt, die für die 
Prüfung verschiedenster Maßnahmen freie Auswahl lässt – bis hin zur Nichtumsetzung. Die Tabelle 
benennt nur eine kleine Auswahl der relevanten Straßenabschnitte. 
  

o Das Wort „Prüfung“ in M2 ist zu streichen. In der Beschreibung zu M2 sind die Wörter 
„…zu prüfen und, sofern realisierbar, anschließend…“ zu streichen. 
 

o Die Kategorien „Tempo 30 tag und nachts“ und „Tempo 30 nachts“ sind in der Tabelle in 
Anlage 6 Abs. 3 beizubehalten. Alle anderen Kategorien sind aus der Tabelle zu entfernen. 
Diese sind jeweils in eine eigene Anlage, für andere Beschlusspunkte des LAP, zu überfüh-
ren (z.B. Prüf-Kategorie Dialogdisplays als Anlage für Beschlusspunkt M 3 „Dialogdisplays“; 
Prüf-Kategorie „Radfahr-/Schutzstreifen“ als Anlage für M 46 „Prüfung weiterer Radfahr-
/Schutzstreifen“) 
 

o Die Festsetzung des Auslösewerts auf die vom Umweltbundesamt empfohlenen 65 dB(A) 
am Tag und 55 dB(A) in der Nacht unterstützen wir. 
 

o Die noch fehlenden Straßenabschnitte mit Überschreitung des Auslösewerts von 65 dB(A) 
tags oder 55 dB(A) nachts aus Anlage 5 LAP Seite 3 folgende, sind zwingend in der Tabelle 
in Anlage 6 Abs. 3 zu ergänzen. 
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M 0 - Schutzmaßnahmen innerhalb ruhiger Wohngebiete 

 
o Der Lärmaktionsplan zeigt durch die Einengung auf sogenannte Lärmbrennpunkte, eine 

Leerstelle beim Schutz von (fast) ruhigen Wohngebieten. Ruhige Wohngebiete innerhalb 
von Tempo-30-Zonen sind wichtig als Rückzugsort und Kontrapunkt zu den lauten Haupt-
verkehrsstraßen. Dies muss mit hoher Priorität erhalten und entwickelt werden.  
 

o Tempo-30-Zonen sind im LAP als „Ruhige Gebiete“ festzusetzen. Es sind innerhalb dieser 
„Ruhigen Gebiete“ konkrete Maßnahmen zu nennen, die diese ruhigen Wohngebiete vor 
unerwünschten Kfz-Schleichverkehren wirksam schützen. Das sind: Modale Filter, Diagonal-
sperren sowie die Einordnung verkehrsberuhigter Bereiche / Spielstraßen, um Kfz-Schleich-
verkehr-Strecken zu unterbrechen.  
 

o Es ist innerhalb des 5-Jahreszeitraums des LAP mindestens ein Wohnviertel als Superblock 
nach dem Vorbild Barcelonas (Kiezblocks in Berlin) umzugestalten. 
  

o Es sind Maßnahmen zu benennen, mit denen bestehende ruhige Wohngebiete erweitert 
werden können. (z.B. Herabstufung von Hauptverkehrsstraßen und Einbeziehung in beste-
hende Tempo-30-Zonen mit rechts vor links) 
 

o Diese Maßnahmen sollten insbesondere innerhalb von Wohngebieten erfolgen, an deren 
Hauptverkehrsstraßen Tempo-30-Streckengeschwindigkeiten angeordnet werden. Damit 
kann der (meist unbegründeten) Sorge vor Schutzmaßnahmen an Hauptverkehrsstraßen 
auch kommunikativ wirksam entgegengetreten werden. 
 

M 23ff – städtischer ÖPNV  
 

o Hier scheinen Übermittlungsfehler seitens der LVB vorzuliegen. Die LVB haben lediglich ge-
meldet, dass sie die Straßenbahngleise schleifen. Selbstverständlich müssen gleichzeitig 
auch die Räder der Straßenbahnen regelmäßig geschliffen und die Fahrwerke instandgehal-
ten werden. Um das Prinzip zu veranschaulichen: Eine glatte Kugel rollt auf einem Glastisch 
deutlich leiser als eine Schrauben-Mutter. 
 

o Bei der Meldung von ÖPNV-Maßnahmen haben die LVB versäumt, finanzielle Anreize für 
potentielle Kund:innen zu benennen. Beim Kfz-Verkehr und Radverkehr wurden finanzielle 
Anreize benannt (Parkgebühren, Zuschuss bei Kauf von Lastenrad). Der Beschluss zur Ein-
führung des 365-Euro-Jahrestickets ist noch zu ergänzen. Die Maßnahme sollte deutlich vor 
der Maßnahme M 29 eingefügt werden.  
 

o Als Maßnahme 1 bei den ÖPNV-Maßnahmen ist zu ergänzen, dass die Betriebskostenzu-
schüsse an die LVB anzuheben sind. Der Umfang der Erhöhung dieser Zuschüsse muss an 
die Entwicklung der Zahlen der Neukund:innen (Mehr Fahrgäste = entsprechend höhere Zu-
schüsse) sowie an Fortschritte bei der Lärmreduktion gekoppelt sein. Dies könnte durch ein 
etwaiges Lärmsanierungsprogramm des Freistaats unterstützt werden. Die Stadt Leipzig 
muss sich dafür einsetzen. 

 

o Auf die einzelnen gemeldeten ÖPNV-Projekte gehen wir nicht näher ein. Bitte nehmen Sie 
dazu die Stellungnahme des Ökolöwen zum Nahverkehrsplan zur Kenntnis:  

 

  

https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/diagonalsperren-was-ist-das.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/diagonalsperren-was-ist-das.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/leipziger-superblocks.html
https://www.oekoloewe.de/365euroticket.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/nahverkehrsplan-leipzig-stellungnahme-oekoloewe.html
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M 40ff – Eisenbahnverkehr 

 

o Die Lärmaktionsplanung für Eisenbahnstrecken wurde an das Eisenbahnbundesamt übertra-
gen. Es sollte seitens der Stadt Leipzig dennoch weiter auf den Bau von Schallschutzwänden 
/ Gabionen gedrängt werden, auch wenn die Einflussmöglichkeiten auf die DB Netz AG als 
sehr begrenzt einzuschätzen sind. Insbesondere am Leipziger Güterring besteht Handlungs-
bedarf. 
 

o Zum Ausbau des S-Bahn-Netzes ist neben der bereits erwähnten Taktverdichtung zu ergän-
zen, dass auf Leipziger Stadtgebiet neue S-Bahn-Haltestellen zu errichten sind (z.B. Radefeld 
/ Porsche, Arno-Nitzsche-Straße, Industriegebiet Seehausen) und seitens der LVB eine bes-
sere Verknüpfung zu den S-Bahn-Haltestellen zu gewährleisten ist. 

 
o Die Stadt Leipzig wirkt auf Landesebene daraufhin, dass die S-Bahn-Linien, die derzeit in 

Stötteritz verenden, mindestens bis zum Paunsdorf-Center (Engelsdorf) verlängert werden.  
 

M 43ff – Flugverkehr 

 

o Die Stadt Leipzig bleibt aufgefordert, ihre Bürger vor gesundheitsschädlichem Fluglärm zu 
schützen. Dazu sind einige begrüßenswerte Maßnahmen im Lärmaktionsplan beschrieben. 
Die beiden Flugrouten zur Südabkurvung am Flughafen Leipzig/Halle müssen ausgesetzt 
und ein Nachtflugverbot durchgesetzt werden. Das Nachtflugverbot muss noch in den LAP 
aufgenommen werden. 

 

o Damit alle Maßnahmen in der Fortschreibung auch umgesetzt werden, muss sich die Stadt 
Leipzig stärker um ausreichend Plätze in der Fluglärmkommission bemühen. 

 
o In der Stellungnahme der Stadt Leipzig zur 15. Planänderung zum Flughafenausbau, be-

schlossen durch den Stadtrat durch die Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02255, wurden zahlrei-
che Maßnahmen und Gutachten zum Lärmschutz benannt und nachgefordert. Diese müs-
sen auch in der Fortschreibung zum LAP aufgenommen werden. Beispielsweise ist hier die 
Forderung nach einem Lärmmedizinischen Gutachten, ein ausreichendes Bodenlärmgutach-
ten und ausreichend Lärmschutzmaßnahmen zu nennen.  
 

 

Hinweise zur Lärmkartierung 
 

o Die Eingangsdaten zur Verkehrsbelastung als Basis für die Lärmkartierung sind aus dem Jahr 
2015. Daher ist in den Karten der berechnete Verkehrslärm aus dem Jahr 2015 abgebildet. 
Die Kennzeichnung mit „Bearbeitungsstand 2020“ ist irreführend. Es empfiehlt sich das Be-
zugsjahr 2015 deutlicher herauszustellen. 
 

o In Anlage 4 ist lediglich der Kfz-Verkehrslärm an Straßen mit > 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr 
dargestellt. Nach §47c Abs1 BImschG sind jedoch alle Hauptverkehrsstraßen zu kartieren. 
 

o In Anlage 4 ist die Berechnungsbasis “Straßenzustand” in einer Karte abgebildet. Hier fällt 
auf, dass in einigen Straßen als Berechnungsbasis “glatter Asphalt” angenommen wurde, 
obwohl der Kfz-Verkehr auf Betonverbundplatten sowie auf Kopfsteinpflaster fährt. Das be-
trifft insbesondere Straßen mit LVB-Gleisen zu (z.B. Wolfgang-Heinze-Straße, Karl-Heine-
Straße). Die Berechnungsbasis ist zu ändern. Die entsprechend höheren Lärmwerte in diesen 
Straßen sind in den Karten und Tabellen abzubilden.   
 

o In Anlage 4 fehlt ein Lärmkarte für die Gesamtlärmbelastung (Kfz, Straßenbahn, Eisenbahn, 
Flugverkehr). Wir bitten diese zu ergänzen. 

https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/oekoloewen-fordern-s-bahnhof-am-porsche-werk.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/oekoloewen-fordern-s-bahnhof-am-porsche-werk.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/black-triangle-ein-neues-kulturzentrum-entsteht.html
https://www.oekoloewe.de/nachhaltige-mobilitaet-stadtentwicklung-detail/industriegebiet-seehausen-s-bahn-haltestelle.html
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o Nach Anhang IV der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) hat die Stadt Leipzig 

Differenzkarten zu erstellen, auf denen die aktuelle Lage mit zukünftigen Situationen vergli-
chen wird. Eine solche Karte ist in Anlage 4 LAP nicht zu finden und ist nachzureichen. Fol-
gende Darstellungen könnten hilfreich sein. 
 

▪ Vorher/Nachher-Situation bei etwaiger Umsetzung von (Teil-)einziehung von Straßen 
und/oder Errichtung von Modalen Filtern (Diagonalsperren) zur Vermeidung von 
Kfz-Schleichverkehren in Wohngebieten  (z.B. Lößniger Straße, Schnorrstraße, Bern-
hard-Göring-Straße, Beethovenstraße, u.v.m.) 

▪ Vorher/Nachher-Situation bei Herabstufung von Hauptverkehrsstraßen zu Neben-
straßen und Einbeziehung in bestehende Tempo-30-Zonen 

▪ Szenarien für die erweiterte autoarme Innenstadt 
▪ Auswirkungen durch das Schließen von Blockrändern (z.B. Ludwig-Erhard-Straße) 
▪ Auswirkungen einer Schallschutzmauer zum Schutz des ruhigen Gebietes Leipziger 

Auwald an der B2 
▪ Etwaige Auswirkung von Neubauvorhaben aus dem Flächennutzungsplan (z.B. Stra-

ßenneubau) 


